
Vorwort und Danksagung

Das Recht auf schulische Inklusion, wie es der Artikel 24 der UN-Behin-
dertenrechtskonvention (UN-BRK) seit der Ratifizierung 2009 zum Aus-
druck bringt, hat für Menschen mit geistiger Behinderung eine besondere
Bedeutung. Lange galten diese als schwer erziehbar und nicht bildbar. In
Anstalten, Heimen und Komplexeinrichtungen wurden sie verwahrt, statt
schulisch gefördert. Erst 1958 wurden die ersten Tagesförderstätten von
Eltern geistig behinderter Kinder eröffnet. Aus ihnen gingen Schulen für
praktisch Bildbare und die späteren Sonderschulen für Geistigbehinderte
hervor.

Schüler1 mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich geis-
tige Entwicklung werden nach wie vor an Förderschulen beschult und
sind bis heute bei inklusiven Entwicklungen schlicht und sehr deutlich un-
terrepräsentiert. Immer wieder ist zu hören, dass die gemeinsame Unter-
richtung von Kindern mit und ohne Behinderung Grenzen hat und die
schulische Inklusion ab einem bestimmten Grad und Ausmaß einer Behin-
derung keinen Sinn mache. Die aktuelle und repräsentative Studie des In-
stituts für Demoskopie Allensbach zur Teilhabesituation im Auftrag der
Bundesvereinigung Lebenshilfe2 bestätigt, dass die Skepsis in der Bevölke-
rung gerade gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung anhaltend
hoch ist und mit 71% der überwiegende Teil der Befragten die Sonder-
schule als den besseren Ort ihrer Förderung sehen. Das Recht auf Bildung
und das Recht auf Inklusion aber ist unteilbar, weil Menschenrechte

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde grammatikalisch in den meisten Bei-
trägen die männliche Schreibweise verwendet. Deshalb weisen die Herausgeber an
dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass dabei sowohl die männliche wie weibli-
che Schreibweise für die entsprechenden Beiträge gemeint ist. Einige Autoren woll-
ten in ihren Beiträgen auf die Benennung der weiblichen Form nicht verzichten
und/oder haben die Bezeichnung dann spezifiziert, wenn das Genus für den Sinn
des Gemeinten oder das Verständnis einer Passage von Bedeutung ist. Bei Zitaten
aus historischen Werken wurde in der Regel die damit verbundene Schreibweise
ohne weitere Hinweise auf das grammatische Geschlecht beibehalten.

2 Bundesvereinigung Lebenshilfe (2014): Gesellschaftliche Teilhabesituation von
Menschen mit Behinderung. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage
des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Bundesvereinigung Le-
benshilfe e. V. Berlin.
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schlicht Bürgerrechte sind, die für alle Bürger einer Gesellschaft gelten
und durch den Tatbestand einer geistigen Behinderung nicht außer Kraft
treten.

Den Herausgebern und geschätzten Kollegen der Buchreihe zur Inklu-
sion und dem Kohlhammer Verlag ist deshalb ausdrücklich dafür zu dan-
ken, dass dieser Band zur schulischen Inklusion im Förderschwerpunkt
geistige Entwicklung erscheinen kann. Das Buch lebt von den Beiträgen
aktiv tätiger und emeritierter Kollegen aus der universitären Fachrichtung
der Pädagogik bei geistiger Behinderung, die sich ab der ersten Stunde der
Erziehung, Bildung und Unterrichtung von Schülern mit geistiger Behin-
derung zwischen Aussonderung und Integration bis heute mit Fragen der
Inklusion in unserem Bildungssystem kritisch auseinandersetzen, den Dis-
kurs fachwissenschaftlich bereichern und Inklusion akademisch nach vorn
bewegen. Ihnen gilt dafür unser großer Dank. Den Mitarbeitern an unse-
ren Lehrstühlen sei für die kritische Durchsicht der Manuskripte und die
damit verbundenen Korrekturarbeiten gedankt.

Univ.-Prof. Dr. Erhard Fischer Univ.-Prof. Dr. Reinhard Markowetz
Universität Würzburg Universität München
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